
Beschlussvorlage Nr.:  
für die Sitzung des Technischen Ausschusses am:  

Datum: 
Verfasser:  

I. Beschlussgegenstand: 

II. Vorbereitung/Beteiligung:

 Finanzverwaltung  Bauverwaltung Hauptverwaltung       

Verwaltungsausschuss  

OR Störmthal   OR Güldengossa  OR Dreiskau-Muckern 

 Bürgermeisterin  

OR Seifertshain  

Weitere Beteiligte:  

III. Finanzierungsvorschlag/Produkt/Sachkonto:

Produkt:  
Sachkonto: 

IV. Behandlung:  öffentlich  nichtöffentlich 

V. Beschlussvoraussetzungen: 

Bereits gefasste Beschlüsse: 
Aufzuhebende Beschlüsse: 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Vergabeausschuss 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien



Beschluss des Technischen Ausschusses der Gemeinde Großpösna vom 

Nr.:  

Der Technische Ausschuss der Gemeinde Großpösna beschließt: 

 

Finanzierung/Produkt/Sachkonto: 

Produkt:  
Sachkonto: 

Ergebnis 

Anzahl der Mitglieder:   7+1          JA - Stimmen: 
anwesende Mitglieder:       NEIN - Stimmen: 
Ausschluss wegen Befangenheit:       Stimmenthaltungen: 

 

damit ist der Antrag    angenommen und beschlossen    abgelehnt 

Schriftführer     Gemeinderat 

Siegel 

Bürgermeisterin                   Gemeinderat 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien


	Bürgermeisterin: On
	OR Seifertshain: Off
	Weitere Beteiligte: Off
	Hauptverwaltung: Off
	Technischer Ausschuss: Off
	OR Störmthal: Off
	OR Güldengossa: Off
	Bauverwaltung: On
	OR DreiskauMuckern: Off
	öffentlich: On
	nichtöffentlich: Off
	angenommen und beschlossen: Off
	abgelehnt: Off
	Datum der Vorlage: 15.08.2022
	Beschlussvorlage: Beantragt wir die Errichtung eines Einfamilienhauses als Bungalow in zweiter Reihe hinter dem eigentlichen Wohnhaus der Fuchshainer Straße 9. Der Bauherr stützt seinen Antrag für das zusätzliche Wohnhaus auf dem Grundstück der Familie (es ergibt sich eine 2. Hauptnutzung) auf das in direkter Nachbarschaft stehende Einfamilienhaus Fuchshainer Str. 11a. Bislang wurde bei derartigen Anfragen seitens des Bauamtes die Auffassung vertreten, dass eine solche Bebauung nicht zulässig ist und vom herangezogenen Einzelgebäude (hier Nr.11a) keine allgemein anwendbare Beispielwirkung ausgeht. Dies gilt im Besonderen auch deshalb, weil sich der städtebauliche Charakter / das Ortsbild bei weitere Bebauung in zweiter Reihe wesentlich ändert. Es wird ein Bereich bebaut, der in der Regel einer städtebaulichen Überplanung bedarf.  Die Erschließung ist wie folgt gesichert:- Zufahrt erfolgt über eine zweite vorhandene Grundstückszufahrt- der Anschluss an die Trink und Schmutzwasserleitung ist möglich / gesichert - anfallendes Niederschlagswasser kann vollständig auf dem Grundstück zur Versickerung gebracht werden (nachgewiesen)  Es gelten die technischen Festlegungen des AZV-Parthe vom 27.06.2022- 2 PKW-Stellplätze sind auf dem Grundstück nachgewiesen. 
	Bereits gefasste Beschlüsse: 
	Aufzuhebende Beschlüsse: 
	Befangene GR: [0]
	Sitzungsdatum: 22.08.2022
	Beschlussnummer: TA-2022-60
	Beschlusstext: im Rahmen der Anhörung nach § 69 Abs. 1 SächsBO dem Bauantrag für das Grundstück Fuchshainer Str. 9, Flurstück 166/1, Gemarkung Großpösna, (Neubau Einfamilienwohnhaus) zuzustimmen, und nach § 36 BauGB das Einvernehmen zu erteilen.
	Herr/Frau: [Herr Hanewald]
	NEIN-Stimmen: [0]
	JA-Stimmen: [0]
	Enthaltungen: [0]
	Kurzbezeichnung Beschlussgegenstand: Beschluss zum Bauantrag für das Grundstück Fuchshainer Str. 9, Flurstück 166/1, Gemarkung Großpösna, (Neubau Einfamilienwohnhaus)
	Verfasser: [Bauamt]
	Weitere BEteiligte, Planungsbüros etc: 
	Produktnummer: 
	Sachkonto: 
	Anwesende Ausschussmitglieder: [0]
	Maßnahme: 
	Finanzverwaltung: Off
	Vergabeausschuss: Off


